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1. Allgemeines 

1.1 Vorhabenbeschreibung 

Angaben zum Bebauungs-
plan 

Die Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut, beabsichtigt, den Be-
bauungsplan „Schaffhauser Straße - Saarstraße“ im östlichen Teilbe-
reich zu ändern. Hier befinden sich heute das Autohaus Melzer, der 
Fressnapf, ein Kiosk mit Döner usw., eine Vergnügungsstätte sowie 
eine Zahnarztpraxis.  

Anlass für die Änderung in diesem Bereich sind insbesondere die 
beabsichtigten Ansiedlungen eines Biomarkts und eines Boarding-
houses in dessen Obergeschoss sowie der Firma Lidl. Bis auf die 
Zahnarztpraxis sollen sämtliche Gebäude im Geltungsbereich abge-
brochen und durch Neubauten ersetzt werden. Das Autohaus Melzer 
wird in ein Gewerbegebiet verlagert. Der Ortsrand von Jestetten wird 
neu gestaltet. 

Das auf ca. 435 m ü. NN gelegene Plangebiet liegt im Osten von Jes-
tetten, zwischen der Schaffhauser Straße im Süden und dem Bahn-
hof im Norden. Im Westen grenzen weitere Einzelhandelsbetriebe an, 
im Osten landwirtschaftlich als Acker genutzte Flächen. 

Insgesamt umfasst das Plangebiet etwa 1,81 ha. 

Lage des Plangebiets 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes  

 

1.2 Rechtliche Vorgaben und methodisches Vorgehen 

Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a 
Abs. 1 S 2 BauGB – 
Voraussetzungen 

 

 

Zur Umsetzung der Ziele ist die Änderung des Bebauungsplans er-
forderlich. Die Änderung kann nach § 13 a BauGB im vereinfachten 
Verfahren durchgeführt werden, als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung.  

Für den Bebauungsplan wird freiwillig ein 2-stufiges Verfahren durch-
geführt. Die frühzeitige Beteiligung wurde vom 15.10.2020 bis 
16.11.2020 durchgeführt, der jetzt anstehende Beteiligungsschritt ist 
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die Offenlage. 

Die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 13a BauGB sind: 

 Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 20.000 m² (§ 13a 
Abs. 1 S 2 Nr. 1) oder 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn 
aufgrund einer überschlägigen Prüfung (Vorprüfung des Einzel-
falls) die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan vo-
raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat (§ 13a 
Abs. 1 S 2 Nr. 2).  

 Der Bebauungsplan begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, 
die der UVP-Pflicht unterliegen. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Natura 2000-Gebieten.  

 Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen zu beachten sind. 

Diese Voraussetzungen liegen für das Vorhaben vor (vgl. hierzu die 
Begründung zum Bebauungsplan vom Büro Stadtplanung Nocke). 

Belange des Umweltschut-
zes 

Es finden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 3 S. 1 BauGB Anwendung, wonach von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Zudem 
ist § 4c BauGB (Überwachung) nicht anzuwenden. 

Dennoch sind gem. den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB in jedem 
Bebauungsplanverfahren die Umweltbelange sowie die Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen zu berücksichtigen. 
Dies erfolgt durch den vorliegenden „Umweltbeitrag“. 

Eingriffsregelung Ein Ausgleich für die geplanten Eingriffe ist nicht erforderlich, da ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB bei Einhaltung der zulässigen Grund-
fläche die Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. Daher wird 
keine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt. 

Artenschutzrecht Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei 
die streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten darstellen). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten für 
die besonders und streng geschützten Arten bestimmte Zugriffs- und 
Störungsverbote.  

Bei nach den Vorschriften des BauGB zulässigen Eingriffen gelten 
diese Verbote jedoch nur für nach europäischem Recht geschützte 
Arten (alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle euro-
päischen Vogelarten). 

Für eine detaillierte Darstellung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 
wird auf den separaten Erläuterungsbericht der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (faktorgrün 05/2022) verwiesen. 
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1.3 Geschützte Bereiche 

Natura 2000 
(§ 31 ff BNatSchG) 

Das Plangebiet und sein Umfeld liegen außerhalb von Natura 2000-
Gebieten. 

Nächstgelegenes Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet „Wälder, 
Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten“ (Nr. 8317341), ca. 460 m 
nördlich bzw. ca. 575 m östlich. 

Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG) 

Naturschutzgebiete sind im Plangebiet oder seiner näheren Umge-
bung nicht ausgewiesen. 

Nationalpark 
(§ 24 BNatSchG) 

Das Plangebiet oder seine nähere Umgebung liegen nicht in einem 
Nationalpark. 

Biosphärenreservate 
(§ 25 BNatSchG) 

Im Plangebiet oder seiner näheren Umgebung besteht kein Biosphä-
renreservat. 

Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 BNatSchG) 

Weder im Plangebiet noch in seinem näheren Umfeld befinden sich 
Landschaftsschutzgebiete LSG). 

Nächstgelegenes LSG ist das ca.875 km südöstlich gelegene LSG 
„Hochrhein-Klettgau“. 

Naturpark 
(§ 27 BNatSchG) 

Das Plangebiet liegt innerhalb des grenzüberschreitenden Regiona-
len Naturparks Schaffhausen, dem in der Schweiz 13 Gemeinden 
und in Deutschland die beiden Gemeinden Jestetten und Lottstetten 
angehören. 

Regionale Naturparks besitzen lt. Informationsbroschüre zum Natur-
park eine zusammenhängende, mind. 100 km² umfassende Gesamt-
fläche und zeichnen sich durch besonders schöne Natur- und Kultur-
landschaften aus. Sie fördern eine nachhaltige, regionale Wert-
schöpfung und schaffen mit einer intakten Natur- und Kulturland-
schaft einen Mehrwert für Einheimische und Gäste. 

Naturdenkmäler 
(§ 28 BNatSchG) 

Naturdenkmäler sind im Plangebiet oder seiner näheren Umgebung 
nicht ausgewiesen. 

Geschützte Biotope 
(§ 30 BNatSchG) 

Nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschützte Biotope beste-
hen im Plangebiet oder seiner näheren Umgebung nicht. 

Festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete 
(§ 78 WHG, § 65 WG) 

Im Plangebiet befinden sich weder festgesetzte Überschwem-
mungsbereiche noch Flächen, die in der Hochwasserrisikokarte er-
fasst sind. 

 

1.4 Übergeordnete und kommunale Planungen 

Landesentwicklungsplan Lt. Landesentwicklungsplan (LEP, Wirtschaftsministerium BW 2002) 
gehört das Plangebiet zum Ländlichen Raum im engeren Sinne.   
Jestetten ist als Unterzentrum ausgewiesen. 

Ausweisungen, die Freiraumstruktur betreffend, bestehen für das 
Plangebiet nach LEP nicht. 

Landschaftsrahmenplan Im Landschaftsrahmenplan des Regionalverbandes Hochrhein-
Bodensee werden für das Plangebiet folgende Ziele genannt: 
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 Schutzgut Biotope: Sanierung und Aufwertung der Siedlungsbio-
tope mit sehr geringem Leistungs- und Funktionsvermögen in Be-
zug auf die bestehenden, gewerblich genutzten Bereich sowie 
Entwicklung der Offenland- und Waldbiotope mit mittlerem bis ho-
hem Leistungs- und Funktionsvermögen hinsichtlich der Ackerflä-
chen im Osten des Plangebietes, 

 Schutzgut Mensch: Sanierung und Aufwertung lärmbelasteter 
Räume. 

Flächennutzungsplan Das Plangebiet ist im Bereich der bestehenden Einzelhandelsbetrie-
be bzw. gewerblich genutzten Bereiche im gültigen Flächennut-
zungsplan (FNP) als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. 

Die Ackerflächen im Osten sind als geplante gewerbliche Baufläche 
ausgewiesen. 

Landschaftsplan Der Landschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes der Ge-
meinden Jestetten, Lottstetten und Dettighofen stammt aus dem Jahr 
1983.  

Zielaussagen für das Plangebiet bestehen nicht. 

Bestehende Bebauungsplä-
ne 

Der bereits bebaute Bereich des Plangebietes liegt innerhalb des 
Bebauungsplanes „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ (in Kraft getre-
ten am 04.04.1995) sowie dessen 1. und 5. Änderung (in Kraft getre-
ten am 01.03.1997 bzw. 02.10.2010).    

Die o. g. Bebauungspläne sehen im Bereich des Plangebietes ein 
eingeschränktes Gewerbegebiet vor.  

Biotopverbund Aufgrund der innerstädtischen Lage liegt das Plangebiet nicht im Be-
reich von Flächen des Fachplans Biotopverbund Baden-
Württemberg. 

 

1.5 Datenbasis 

Verwendete Daten  Begehung des Geländes mit Erfassung des Bestandes (Biotopty-
pen) durch faktorgruen am 26.02.2020 und 24.06.2020, 

 faktorgruen (05/2022): Bebauungsplan „Schaffhauser Straße – 
Saarstraße, 7. Änderung“ – Spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung. Rottweil, 

 faktorgruen (06/2021): Neubau Lidl-Markt und Fachmärkte – Frei-
flächengestaltungsplan. Rottweil, 

 Stadtplanung Nocke (09/2020): Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Schaffhauser Straße – Saarstraße, 7. Änderung“ 
(Festsetzungen, Begründung). Stand: Vorentwurf. Gaienhofen, 

 Stadtplanung Nocke (06/2021): Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Schaffhauser Straße – Saarstraße, 7. Änderung“ 
(Festsetzungen, Begründung). Stand: Entwurf. Gaienhofen, 

 Stadtplanung Nocke (05/2022): Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Schaffhauser Straße – Saarstraße, 7. Änderung“ 
(Festsetzungen, Begründung). Stand: Entwurf, 2. Offenlage. 
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Gaienhofen, 

 GMA – Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH / gevas 
humberg & partner GmbH (02/2020): Auswirkungsanalyse zur 
Neuansiedlung eines Lidl-Lebensmitteldiscounters und ergänzen-
der Fachmärkte in Jestetten. Stand: 05.02.2020. Auftraggeber: 
Gemeinde Jestetten. Ludwigsburg / München, 

 Heine + Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik (05/2021): Schall-
technische Untersuchung Neubau LIDL-Markt und Fachmärkte in 
Jestetten. Stand: 19.05.2021. Auftraggeber: Lidl-Vertriebs-GmbH 
& Co. KG, Im Weiher 1, 78183 Hüfingen. Stuttgart, 

 Daten- und Kartendienst der LUBW online, 

 Kartendienst des LGRB online, 

 LUBW (2009/2018): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum 
Erfassen, Beschreiben, Bewerten, 5. Auflage. Karlsruhe, 

 Kartenserver des Geoportals Raumordnung online. 
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2. Wirkfaktoren des Planungsvorhabens 

Baubedingt Bei der Räumung des Baufeldes inkl. der Flächen für die Baustellen-
einrichtung kommt es zum Abbruch bestehender Gebäude sowie im 
Bereich unversiegelter / unbebauter Flächen zum Abschieben des 
Oberbodens und der Vegetation. Darüber hinaus kommt es in den 
gärtnerisch oder als Freiflächen genutzten Bereichen zur Rodung von 
Gehölzen. 

Während der Bauphase können baubedingte Emissionen in Form von 
Schall, Erschütterungen und Luftschadstoffen (einschließlich Stäu-
ben) auftreten. Insgesamt ist aber lediglich von geringfügigen Emissi-
onen auszugehen, die zudem aufgrund der Nutzung in der Umge-
bung (Einzelhandelsbetriebe, Straßen, Bahnlinie) irrelevant sind. 

In Bezug auf die Fauna ist bei Räumung des Baufeldes, d. h. in die-
sem Fall, dem Verlust von Gehölzstrukturen sowie dem Abbruch von 
Gebäuden, mit dem Verlust von Lebensräumen zu rechnen.  

Anlagenbedingt Art der baulichen Nutzung: 

Geplant ist ein Gewerbegebiet, in dem auch Einzelhandelsbetriebe 
zulässig sind (vorgesehen sind ein LIDL, ein Fressnapf und ein Bio-
markt), das inkl. seiner Grünflächen ca. 1,36 ha umfasst. Im Oberge-
schoss des Biomarktes ist zudem eine Nutzung als Boardinghouse 
vorgesehen und im Nordwesten ein Kiosk. 

Maß der baulichen Nutzung: 

Die zulässige Grundfläche entspricht dem Flächeninhalt der festge-
setzten überbaubaren Grundstücksfläche. § 19 Abs. 4 BauNVO gilt 
entsprechend. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) 
Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen (Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird) bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschrit-
ten werden. 

Die überbaubare Grundfläche beträgt damit ca. 0,49 ha, die zulässige 
Grundfläche (inkl. Stellplätzen, Nebenanlagen etc.) ca. 1,22 ha. 

In den bisher für das Plangebiet gültigen Bebauungsplänen war die 
GRZ auf 0,6 beschränkt, außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche waren aber tw. Stellplätze erlaubt. 

Höhe der baulichen Anlagen:  

Die Gebäudehöhen sind per Planeintrag im Bebauungsplan festge-
setzt. 

Bauweise: 

Im Plangebiet ist sowohl die offene (Haus 3) als auch die abweichen-
de (Haus 1 und 2 sowie Flurstücke Nr. 445/5 und 445/7) Bauweise 
festgesetzt.  
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Erschließung: 

Die Haupterschließung (Kundenstellplätze, Anlieferung) ist über eine 
Zufahrt im Südosten, an der Schaffhauser Straße, vorgesehen. Da es 
sich bei der Schaffhauser Straße um eine Bundesstraße handelt, 
muss zur Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Sicherheit 
eine Linksabbiegespur an dieser vorgesehen werden. 

Des Weiteren ist im Südwesten eine Tiefgaragenzufahrt für den dort 
geplanten Biomarkt und dessen Nutzungen im Obergeschoss ge-
plant. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über den Parkplatz nördlich 
davon. 

Eine weitere Zufahrt befindet sich bereits heute zwischen Haus 3 und 
Grundstück Flst. Nr. 445/5. Diese Zufahrt erschließt zukünftig nur 
noch die Stellplätze für das Grundstück Flst. Nr. 445/5 und 3 Stell-
plätze für das Haus 3 für die Nutzung im Obergeschoss.  

Im Nordosten des Plangebietes entsteht eine für Rad- und Fußgän-
ger nutzbare Verbindung zum Bahnhof. 

Grünordnung: 

Entlang der Schaffhauser Straße ist ein Teil der bestehenden Bäume 
(insgesamt 5 Stück) zum Erhalt festgesetzt.  

Ein Teil der Parkplätze sowie Randbereiche des Plangebietes sollen 
mit Bäumen, Sträuchern und / oder Bodendeckern begrünt werden. 
Zur Eingrünung der Parkplätze im Osten ist zudem eine Hecke vor-
gesehen. 

Im Osten des Plangebietes sind zur Eingrünung und Gestaltung des 
Ortsrandes ebenfalls Baumpflanzungen vorgesehen, darunter auf ca. 
0,33 ha außerhalb des Gewerbegebietes eine Wiese, auf der eine 
Retentionsmulde angelegt und die randlich mit Obstbäumen überstellt 
werden soll. 

Die geplanten grünordnerischen Maßnahmen sind in einem Freiflä-
chengestaltungsplan dargestellt, der dem Bebauungsplan als Anlage 
beigefügt ist. 

Auf den Gebäuden sind Flachdächer bis zu einer Neigung von 5° 
zulässig und zumindest extensiv zu begrünen. 

Bewirtschaftung Niederschlagswasser: 

Zur Retention von Niederschlagswasser der Dach- und Hofflächen ist 
im Bereich der östlichen Grünfläche eine Retentionsmulde mit ca. 
0,10 ha vorgesehen, die begrünt wird. 
 

Betriebsbedingt Durch die Entwicklung eines Gewerbegebietes, in dem Einzelhan-
delsstandorte möglich sind, ist im Betrieb mit Belastungen durch 
Licht, Lärm sowie Luft- und Schadstoffemissionen zu rechnen. 
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3. Derzeitiger Umweltzustand und Prognose der Auswirkungen der Planung 

Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Fläche   

Flächenbilanz Das Plangebiet umfasst ca. 1,81 ha, da-
von ca. 

 0,32 ha überbaute Flächen, 

 0,57 ha asphaltierte Straßen / Plätze, 

 0,05 ha gepflasterte Bereiche / Plätze, 

 0,15 ha geschotterte Bereiche / Plät-
ze, 

 0,38 ha Garten (inkl. Terrassen, We-
gen), 

 0,04 ha ruderalisierte Flächen, 

 0,08 ha Rasenflächen, tw. ruderali-
siert, 

 0,02 ha Baumgruppen / Gebüsche 

 0,20 ha Ackerflächen. 

 Der Bereich des Gewerbegebietes umfasst mit Grünflächen 
insgesamt ca. 1,36 ha. 

 Straßenflächen umfassen im Plangebiet ca. 0,12 ha. 

 Rund 0,33 ha sind östlich des Gewerbegebietes als Grünfläche 
mit Retentionsmulde (ca. 0,10 ha von den o. g. 0,33 ha) vorge-
sehen (Wiese mit mind. 24 Obstbäumen überstellt). 

 

Boden   

Bodentypen Lt. BK 50 handelt es sich bei den bereits 
bebauten Flächen um einen Siedlungs-
bereich, für den keine näheren Informati-
onen zum Boden vorliegen.  

Bei den östlich bestehenden Ackerflä-
chen handelt es sich nach BK 50 um 
„Tiefes Kolluvium und Kolluvium über 
Parabraunerde aus holozänen Ab-

Natürliche Bodentypen sind im Plangebiet aufgrund des beste-
henden hohen Überbauungs- bzw. Versiegelungsgrades nur noch 
tw. gegeben (s. auch unten bei „Funktionsbewertung“). 
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Schutzgut /  
Prüfaspekte 

Derzeitiger Zustand Prognose der Auswirkungen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

schwemmmassen“ (U3). Hinsichtlich der 
Bodenfunktionen wird der Bodentyp bei 
landwirtschaftlicher Nutzung wie folgt 
eingestuft: 

 Standort für naturnahe Vegetation: 
keine hohe / sehr hohe Bedeutung  

 Natürliche Bodenfruchtbarkeit: hoch 
(3,0) 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 
hoch (3,0) 

 Filter und Puffer für Schadstoffe: 
hoch (3,0) 

 Gesamtbewertung: hoch (3,0) 

Funktionsbewertung Aufgrund des hohen Überbauungs- bzw. 
Versiegelungsgrades (ca. 1,09 ha inkl. 
Teilversiegelung) bestehen im Plangebiet 
nur noch auf etwa einem Drittel der Flä-
che die natürlichen Bodenfunktionen – im 
Bereich der Gärten, Gehölz- und Ru-
deralflächen sowie dem Acker im Osten.  

Im Zuge von Bauarbeiten kommt es in bislang unversiegelten Be-
reichen zu Umlagerungen und Verdichtungen. Zudem sind groß-
flächig Aufschüttungen, insbesondere im nördlichen Teil des Ge-
werbegebietes, vorgesehen.  

Bei Aufschüttungen sowie Bebauung / Versiegelung bisher un-
versiegelter Flächen ist in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad 
vom gänzlichen (überbaute Flächen, Fahrspuren im Stellplatzbe-
reich, Anlieferung) oder Teilverlust (Stellplätze sind lt. dem Frei-
flächengestaltungsplan, der dem Bebauungsplan als Anlage bei-
gefügt ist, als Sicker- oder Rasengitterpflaster vorgesehen, Wege 
und Eingänge als Pflasterflächen) der Bodenfunktionen auszuge-
hen. 

Zu berücksichtigen ist in Zusammenhang mit der Bebauungs-
planaufstellung jedoch auch, dass die natürlichen Bodenfunktio-
nen nur noch zu einem geringen Anteil im Bebauungsplangebiet 
gegeben sind und sich das Plangebiet in einem Bereich mit 
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rechtsgültigem Bebauungsplan befindet, nach dem ein einge-
schränktes Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,6 möglich ist (vgl. 
Kap. 1.4 bzw. 2). Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
sind zudem tw. Stellplätze erlaubt. 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Maßnahmen zum Bodenschutz, 

 Befestigung von Wegen, Zugängen und Pkw–Stellplatzflächen 
mit einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung lt. Frei-
flächengestaltungsplan. 

Versiegelungsgrad Das Plangebiet ist bis auf die Gartenbe-
reiche, Gehölz- und Ruderalflächen so-
wie den Acker im Osten überbaut oder 
(teil)versiegelt (vgl. oben bei „Flächenbi-
lanz“ bzw. „Funktionsbewertung“). 

Der Bereich des Gewerbegebietes umfasst ca. 1,36 ha, davon 
sind bei einer GRZ bis 0,9 ca. 1,22 ha überbaubar bzw. für Er-
schließung und Stellplätze nutzbar. Bei den Stellplätzen ist nach 
dem vorliegenden Freiflächengestaltungsplan von einer Teilver-
siegelung auszugehen 

Zu berücksichtigen ist in Zusammenhang mit der Bebauungs-
planaufstellung jedoch auch der bestehende hohe Versiege-
lungsanteil und, dass sich das Plangebiet in einem Bereich mit 
rechtsgültigem Bebauungsplan befindet, nach dem umfangrei-
che Versiegelungen im Plangebiet bereits zulässig wären (vgl. 
oben bei „ „Funktionsbewertung“).  

Bzgl. der möglichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-
rung wird auf die Aussagen oben, bei „Funktionsbewertung“ 
verwiesen.  

Altlasten Altlasten sind im Plangebiet nicht erfasst.  Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Wasser   

Grundwasser Das Plangebiet liegt lt. LGRB-
Kartenserver in der hydrogeologischen 
Einheit „Verschwemmungssedimente“, 

Nach dem gegenwärtigen Planungsstand sind keine erheblich 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, da mit der Anlage der 
Retentionsmulde auf ca. 0.10 ha Maßnahmen zur Versickerung 
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die wie folgt charakterisiert wird: „Deck-
schicht mit sehr geringer bis fehlender 
Porendurchlässigkeit und mäßiger bis 
sehr geringer Ergiebigkeit.“  

Über Grundwasserstände liegen für das 
Plangebiet keine Angaben vor, oberflä-
chennahes Grundwasser ist jedoch un-
wahrscheinlich, da der Grundwasser-
stand im Rahmen des Baus zum unmit-
telbar westlich angrenzenden Aldi mit  
6,5 m unter Gelände angegeben wurde. 

und Rückhaltung von Niederschlagswasser vorgesehen sind.  

                                                                                                   
Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Dachbegrünung auf Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern, die zwar nicht direkt der Grundwasserneubildung zu-
gutekommt, aber die Rückhaltung und Verdunstung von Nieder-
schlagswasser fördert, 

 Befestigung von Wegen, Zugängen und Pkw–Stellplatzflächen 
mit einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung lt. Frei-
flächengestaltungsplan. 

Oberflächengewässer Im Plangebiet oder seinem näheren Um-
feld bestehen keine Oberflächengewäs-
ser. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Hochwasser /  
Überflutungsflächen 

Das Plangebiet liegt außerhalb von HQ 
100-Flächen. Überschwemmungsgebiete 
sind nicht festgesetzt.  

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Quell- /  
Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt weder in einem Was-
ser- noch in einem Quellschutzgebiet. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Klima / Luft   

Lokalklima Jestetten gehört klimatisch gesehen zu 
den wärmebegünstigten Räumen in Ba-
den-Württemberg. Bioklimatisch und luft-
hygienisch gilt der Raum als belastet.  

 

Auf das Klima im Raum an sich sind keine Auswirkungen zu er-
warten. Bzgl. der Auswirkungen auf die Klimafunktionen im Detail 
s. unten bei „Kaltluftentstehung / -abfluss“ sowie „Lufthygiene“. 

Kaltluftentstehung /  
-abfluss 

Bis auf kleinflächige Bereiche ist das 
Plangebiet im Westen bebaut oder ver-
siegelt bzw. teilversiegelt, so dass nur 

Durch die geplante Bebauung / Versiegelung gehen Kaltluftent-
stehungsflächen verloren, diese spielen jedoch lediglich für die 
unmittelbare Umgebung eine gewisse, wenn auch geringe, Rolle 
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von einer geringen Kaltluftentstehung 
auszugehen ist.  

Die östlichen Ackerflächen dienen hinge-
gen als Kaltluftproduktionsgebiet, haben 
jedoch keine relevante Bedeutung für 
den Ortsbereich von Jestetten. 

für die Frischluftversorgung. Die Ackerflächen im Osten werden in 
Grünland, mit Bäumen überstellt, sowie Retentionsmulden um-
gewandelt, negative Auswirkungen auf das Klima sind damit nicht 
zu befürchten. 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Ein- und Durchgrünung des Plangebietes, 

 Dachbegrünung auf Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern. 

Lufthygiene Lt. Landschaftsrahmenplan der Region 
Hochrhein-Bodensee gehört das Plange-
biet zu den lufthygienisch belasteten 
Räumen. Diese werden in erster Linie 
durch Emissionen aus dem Straßenver-
kehr (im konkreten Fall Schaffhauser 
Straße - B 27), Industrie und Gewerbe, 
intensiver Landwirtschaft, Ver- und Ent-
sorgung und dem Hausbrand verursacht. 

Durch die geplanten Versiegelungen im Planungsgebiet kommt 
es zu Veränderungen des Kleinklimas, da sich überbaute und 
(teil-) versiegelte Flächen durch die Sonne stärker aufheizen bzw. 
während der Nacht langsamer abkühlen.  

Insgesamt ist aufgrund der Charakteristik des Vorhabens, seiner 
Lage in einem für Einkauf und Gewerbe genutzten Gebiet, inkl. 
seiner Vorbelastungen, aber allenfalls mit geringen Auswirkun-
gen, die nicht wesentlich über das jetzige Maß hinausgehen, zu 
rechnen. 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Ein- und Durchgrünung des Plangebietes, 

 Dachbegrünung auf Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern. 

Immissionen /  
Emissionen 

s. oben unter „Lufthygiene“. Während der Bauphase und damit zeitlich begrenzt, ist mit ge-
ringfügig höheren lufthygienischen Belastungen durch die Bau-
fahrzeuge und einer höheren Staubbelastung, vor allem bei tro-
ckenen Wetterlagen, zu rechnen. 

Im Betrieb sind aufgrund der Charakteristik des Vorhabens, sei-
ner Lage, inkl. seiner Vorbelastungen, allenfalls geringe Auswir-
kungen (Luftschadstoffemissionen), die nicht wesentlich über das 
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jetzige Maß hinausgehen, zu erwarten. 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Biotoptypen / -strukturen Im Osten ist das Plangebiet weitgehend 
überbaut und (teil)versiegelt, dazu beste-
hen Gartenbereiche, die tw. mit Gehöl-
zen, u. a. Birke (Betula pendula), Serbi-
scher Fichte (Picea omorika), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Hasel (Corylus avel-
lana), Eibe (Taxus baccata), Vogel-
Kirsche (Prunus avium), Berg-Ahorn (A-
cer pseudoplatanus) sowie Zierstraü-
chern und Hecken bestanden sind. 

Am Nordrand, zum Bahnhof, wird das 
Plangebiet durch Rasenflächen, die tw. 
ruderalisiert sind, Ruderal- und Gebü-
sche begrenzt. Nach Osten bestehen 
ebenfalls Ruderalbereiche sowie tw. ru-
deralisierte Rasenstreifen, die weiter 
nach Osten in Ackerflächen (2020 Ge-
treide) übergehen. Nach Süden, zur 
Schaffhauser Straße sind kleinflächig 
ruderalisierte Rasenstreifen und Garten-
bereiche ausgebildet, die tw. von Bäu-
men überstanden sind. 

Im Westen grenzen Einzelhandelsbetrie-
be mit Parkplätzen an das Plangebiet. 

Bzgl. der Biotoptypen s. auch oben bei 
„Flächenbilanz“ sowie die Karte „Bestand 
Biotoptypen“ und die Fotodokumentation 
im Anhang. 

Der Anteil an Vegetationsstrukturen (inkl. Acker und Gärten mit 
Nebenanlagen wie Terrassen und Wege) im Plangebiet ist mit ca. 
0,72 ha gering und umfasst v. a. Flächen mit einer geringen öko-
logischen Wertigkeit. Lediglich die ruderalisierten Grasstreifen am 
Rand sowie die Gehölz- und tw. die Gartenbereiche weisen eine 
mittlere ökologische Wertigkeit auf. 

Ihr Verlust wird durch gestaltete Außenanlagen innerhalb des 
Gewerbegebietes (u. a. Baumpflanzungen) sowie einer mit Obst-
bäumen überstellten Wiese östlich an das Gewerbegebiet an-
grenzend ersetzt. Dazu kommt eine begrünte Retentionsmulde. 
Diese Flächen umfassen insgesamt etwa 0,47 ha. Davon sind 
0,33 ha (Wiese mit Obstbäumen, Retentionsmulde) von einer 
deutlich höheren ökologischen Wertigkeit als die Ausgangsflä-
chen (Acker, Rasen) 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Ein- und Durchgrünung des Plangebietes,  

 Dachbegrünung auf Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern, 

 Naturnahe Ausgestaltung der Retentionsmulde. 
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Geschützte Pflanzen Pflanzen, die unter den Schutzstatus des 
Anhang IV FFH-Richtlinie fallen, wurden 
im Plangebiet nicht erfasst. 

Keine Auswirkungen zu erwarten.  

Habitatpotenzial In Bezug auf die Fauna wurde mit Stand 
09.05.2022 vom Büro faktorgruen eine 
„Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ 
durchgeführt.  

Demnach sind aufgrund der Habitatstruk-
turen als Brutvögel im Plangebiet und 
dessen nahem Umfeld v. a. weitverbrei-
tete und anpassungsfähige Vogelarten 
zu erwarten. An planungsrelevanten Vo-
gelarten wurde lediglich der Hausperling 
(Passer domesticus) nachgewiesen (zwei 
Brutreviere im westlichen Plangebiet und 
zwei Brutreviere nordwestlich angren-
zend). 

Von den im Anhang IV aufgeführten 
Säugetierarten erscheint für das Plange-
biet nur das Vorkommen von Fledermäu-
sen möglich. Es wurden jedoch keine 
Hinweise auf Fledermausquartiere fest-
gestellt. Als Jagdgebiet hat das Plange-
biet allenfalls marginale Bedeutung. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen bzgl. Verletzung oder 
Tötung von Individuen im Rahmen von Fällarbeiten oder dem Ab-
bruch von Gebäuden, da sowohl das Fällen als auch der Abbruch 
von Gebäuden während der Zeit des Brütens und der Jungenauf-
zucht vom 01.03. – 30.09. ausgeschlossen ist bzw. sollte ein Ab-
bruch von Gebäuden außerhalb dieser Zeit durchgeführt werden, 
ist dies nur nach vorheriger Kontrolle durch einen Ornithologen 
möglich und dabei festgestellt wird, dass keine Brutvorkommen 
bestehen. Bzgl. einer Verkehrszunahme im Plangebiet (Anliefe-
rung, Parkverkehr) ist lediglich mit langsamem Verkehr zu rech-
nen, der keine Gefahr für Tiere darstellt. Von einer Verletzung des 
Tötungs-  /  Verletzungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG ist somit nicht auszugehen. 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage bereits heute stark durch 
Lärm und Licht beeinträchtigt, so dass Tiere (Vögel, Fledermäu-
se) an diese Störungen gewöhnt sind. In Bezug auf Fledermäuse 
ist jedoch nur insektenfreundliche Außenbeleuchtung zu verwen-
den. Von einer Verletzung des Störungsverbotes nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist somit nicht auszugehen. 

In Bezug auf den Haussperling, der zu den planungsrelevanten 
Vogelarten sind zur Vermeidung des Zerstörungsverbotes von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG jedoch CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen) durchzuführen. Für den Verlust von zwei Brutrevie-
ren sind daher Nisthilfen im Verhältnis 1:3 (d.h. sechs einzelne 
Nistkästen oder zwei Mehrfachkästen für jeweils drei Brutpaare) 
im Plangebiet anzubringen. 
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Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Zum Schutz brütender Vogelarten sowohl Entfernung des Vege-
tationsbestandes als auch Abbruch von Gebäuden außerhalb 
der Brutzeit, d. h. von Anfang Oktober bis Ende Februar. Au-
ßerhalb dieser Zeit ist ein Gebäudeabbruch nur nach vorherge-
hender Kontrolle durch einen Ornithologen möglich. 

 Ein- und Durchgrünung des Plangebietes durch Pflanzgebote, 

 Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen auf Fledermäuse 
Verwendung ausschließlich insektenfreundlicher Lampen (z.B. 
Natriumdampflampen oder LED-Leuchten) zur Außenbeleuch-
tung. 

Landschaftsbild und Erholungswert  

Landschaftsbildqualität Das Plangebiet liegt am östlichen Stadt-
rand von Jestetten zwischen Einzelhan-
delsbetrieben mit Parkplätzen im Wes-
ten, dem Bahnhof im Norden, der 
Schaffhauser Straße (B 27) im Süden 
sowie landwirtschaftlich als Acker ge-
nutzten Flächen im Osten.  

Innerhalb des Plangebietes bestehen 
ebenfalls Einzelhandelsbetriebe, ein Im-
biss, ein Caravan-Unternehmen mit 
Werkstatt, eine ehemalige Bar, darüber 
hinaus zwei Wohnhäuser mit Gärten.  

Insgesamt ist die Landschaftsbildqualität 
als gering zu bewerten. 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der bereits durch Einzel-
handel, Gewerbe und Wohnbebauung geprägt ist. Zu berücksich-
tigen ist zudem, dass ein rechtskräftiger Bebauungsplan überla-
gert wird, der ein eingeschränktes Gewerbegebiet vorsieht. Von 
erheblich negativen Auswirkungen auf das Orts- / Landschaftsbild 
ist daher nicht auszugehen, zumal im Osten des Plangebietes ei-
ne Eingrünung durch Bäume, partiell auch Hecken, vorgesehen 
ist.  

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung: 

 Ein- und Durchgrünung des Plangebietes,  

 Dachbegrünung auf Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern. 

Erholungseignung /  
-nutzung 

Aufgrund der Lage sowie der jetzigen 
Nutzung weist das Plangebiet keine Er-
holungseignung für die Öffentlichkeit auf. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten, zum 
Bahnhof wird eine für Fußgänger und Radfahrer nutzbare Verbin-
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Lediglich die Gärten dienen für die dorti-
gen Bewohner zur Erholung. 

dung geschaffen. 

Mensch   

Lärmimmissionen / -emissionen Aufgrund der Lage sowie der Nachbar-
schaft zur stark befahrenen Schaffhauser 
Straße (B 27), zur Bahn sowie zu Einzel-
handelsbetrieben mit Parkplätze wirken 
Lärmimmissionen auf das Plangebiet ein. 
So liegt nach der Umgebungslärmkartie-
rung von 2017 der Straßenverkehrslärm 
von der B 27 in 24 Stunden (LDEN) am 
Südrand des Plangebietes bei 70 – 75 
db(A), der sich nach Norden je nach Ent-
fernung von der B 27 auf 55 – 65 dB(A) 
abschwächt. Lediglich für den Nordwes-
ten des Plangebietes liegen die Belas-
tungen bei < 55 dB(A).  

Lt. Verkehrszählungen vom Juli 2019 
(GMA – Gesellschaft für Markt- und Ab-
satzforschung mbH / gevas humberg & 
partner GmbH 02/2020) ist auf der B 27 
im Bereich des Plangebietes werktags 
von ca. 14.700 Kfz-Fahrten auszugehen 
und samstags von ca. 13.700.                                                                                                                                                                                                                                                           

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine 
schalltechnische Untersuchung durchgeführt (Heine + Jud 
05/2021), in der die Auswirkungen bzgl. der Lärmbelastung durch 
den Bebauungsplan auf die nächstgelegene schutzbedürftige Be-
bauung untersucht wurde. In diese flossen auch bereits im Vor-
feld konzipierte Schallschutzmaßnahmen ein (Beschränkung der 
nächtlichen Anlieferung des LIDL–Marktes, der tw. Verzicht auf 
eine nächtliche Nutzung von Stellplätzen sowie die Begrenzung 
der Schallabstrahlung der Technik des Biomarktes). Im Ergebnis 
ist davon auszugehen, dass bei Realisierung des Vorhabens die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowohl tags als auch nachts 
eingehalten werden. Maßnahmen gegenüber dem Fahrverkehr im 
öffentlichen Raum werden ebenfalls nicht erforderlich. 

Bzgl. der Verkehre ist lt. den Untersuchungen der GMA – Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung mbH / gevas humberg & 
partner GmbH (02/2020) lediglich von einer geringen Menge an 
Neuverkehren auszugehen (ca. 1 % werktags und 2 % sams-
tags), da sich der überwiegende Verkehr durch Umverteilung von 
bestehenden Märkten in Jestetten sowie dem LIDL-Markt in 
Lottstetten ergibt.                                                                                                                                            

Luftschadstoff- 
immissionen / -emissionen 

Wie unter „Klima / Luft“ ausgeführt, ge-
hört Jestetten zu den lufthygienisch be-
lasteten Räumen. 

Während der Bauphase und damit zeitlich begrenzt, ist mit ge-
ringfügig höheren lufthygienischen Belastungen und Lärm durch 
die Baufahrzeuge und einer höheren Staubbelastung, vor allem 
bei trockenen Wetterlagen, zu rechnen. 

Im Betrieb sind aufgrund der Charakteristik des Vorhabens, sei-
ner Lage, inkl. seiner Vorbelastungen, allenfalls geringe Auswir-
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kungen (Luftschadstoffemissionen), die nicht wesentlich über das 
jetzige Maß hinausgehen, zu erwarten.  

Geruchsimmissionen / -emissionen Aufgrund der gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Nutzung des Plangebietes 
können Geruchsemissionen und / -im-
missionen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden 

Von einer ggf. fortdauernden Belastung des Plangebietes durch 
Geruchsimmissionen aus den östlich angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Bereichen ist auszugehen, dies ist aber un-
abhängig vom Vorhaben zu sehen. 

Durch das Vorhaben selbst ist nicht von Geruchsemissionen aus-
zugehen. 

Kultur- und Sachgüter   

Archäologische 
Fundstellen 

Archäologische Fundstellen sind im 
Plangebiet nicht bekannt. 

Keine Auswirkungen zu erwarten. 

Baudenkmale Im Plangebiet bestehen keine Baudenk-
male. 

Keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Geschützte Bereiche   

Naturpark 
(§ 27 BNatSchG) 

Das Plangebiet liegt innerhalb des 
grenzüberschreitenden Regionalen Na-
turparks Schaffhausen. 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturpark sind durch die Pla-
nung, mit der ein bestehender Bebauungsplan, der ein einge-
schränktes Gewerbegebiet vorsieht, überlagert wird, nicht zu er-
warten. 

Abwasser und Abfall 

 Im jetzigen Betrieb ist mit einer der Nut-
zung üblichen Abfallerzeugung auszuge-
hen. Diese Abfälle werden gemäß Kreis-
laufwirtschaftsgesetz fachgerecht ent-
sorgt. 

Abwässer werden in die kommunale 
Kläranlage eingeleitet. 

Im Betrieb ist mit einer im Rahmen einer Nutzung als Lebensmit-
tel-, Futter- und Biomarkt bzw. Imbiss üblichen Abfallerzeugung 
auszugehen. Diese Abfälle werden gemäß Kreislaufwirtschafts-
gesetz fachgerecht entsorgt. 

Nicht belasteter Bodenaushub wird, sofern möglich, wiederver-
wendet. Gleiches gilt für Baustoffe, die im Rahmen der Bebau-
ung, Erschließung oder der Gestaltung der Außenanlagen anfal-
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len. 

Überschüssiges, nicht belastetes (Boden)Material wird gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht entsorgt.  

Abwässer werden in die kommunale Kläranlage eingeleitet.  

Zur Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser ist 
im Osten des Plangebietes eine Retentionsmulde vorgesehen. 
Die auf Flachdächern oder flach geneigten Dächern festgesetzte 
Dachbegrünung dient ebenfalls der Rückhaltung und Verduns-
tung von Niederschlagswasser. 

Erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung 

 Derzeit bestehen im Plangebiet keine 
Anlagen für erneuerbare Energien und 
effiziente Energienutzung. 

Lt. den Festsetzungen zum Bebauungsplan sind im Plangebiet 
der Energiegewinnung dienende Dachaufbauten (Solar, Fotovol-
taik) vorgesehen, u. a. die tw. Überdachung von Stellplätzen mit 
Fotovoltaikanlagen.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Vorhabenbedingte Wirkungen, die zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern führen können und über die bei den einzelnen 
Schutzgütern aufgeführten Auswirkungen hinausgehen, sind nach aktuellem Kenntnisstand und bei Umsetzung der definierten Vermeidungsmaß-
nahmen nicht zu erwarten. 
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4. Vorschläge für grünordnerische Festsetzungen 

Ziele der grünordnerischen 
Festsetzungen 

Vor dem Hintergrund der Biotoptypenkartierung, der Einzelbaumbe-
wertung und der artenschutzrechtlichen Prüfung werden Empfehlun-
gen für grünordnerische Festsetzungen und Hinweise für den Bebau-
ungsplan gegeben. Ziel der grünordnerischen Festsetzungen soll 
unter anderem die Sicherstellung einer ausreichenden Ein- und 
Durchgrünung des Plangebiets, der weitest mögliche Erhalt der Ver-
sickerungsfähigkeit der Oberflächen sowie die Verwendung von in-
sektenschonender Außenbeleuchtung sein. Die grünordnerischen 
Festsetzungen sollen die Konformität des Bebauungsplans mit den 
Belangen des Natur- und Umweltschutzes einschließlich des beson-
deren Artenschutzes sicherstellen. 

Es wird empfohlen, folgende planungsrechtliche Festsetzungen, Hin-
weise und örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplan zu über-
nehmen: 

Flächen für die Wasserwirt-
schaft  
(§ 9 (1) Nr. 16 BauGB) 

Begrünung der Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser (Versickerungsmulde) 

Die als Versickerungsfläche festgesetzte Versickerungsmulde ist mit 
einer geeigneten, standortgerechten und heimischen Wiesen-
Saatgutmischung für wechselfeuchte Standorte anzusäen und exten-
siv (2-malige Mahd) zu pflegen. 

Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Zeitpunkt von Baum- und Gehölzrodungen sowie Abbruch von Ge-
bäuden 

Um Beeinträchtigungen von wildlebenden Tierarten (insbesondere 
Vögel) zu vermeiden, sind Bäume und sonstige Gehölze nicht in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September zu roden.  

Gleiches gilt für den Abbruch von Gebäuden. Ein Abbruch außerhalb 
dieser Zeit ist nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
und nach vorheriger Kontrolle durch einen Ornithologen möglich. 
 

Dachverkleidungen aus Metall 

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie 
beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine 
Kontamination des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist. 

Außenbeleuchtung / Beleuchtung von Werbeflächen 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warm- bis 
neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und 
einem Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. LED-
Lampen, Natriumdampflampen) oder Leuchtmitteln mit einer UV-
absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten 
sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur 
auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Richtung des 
Himmelskörpers. Nach oben streuende Fassadenanstrahlung und 
Himmelsstrahler sind unzulässig. 

Die Beleuchtung ist so niedrig wie möglich anzubringen. 
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Beleuchtete Werbeflächen sind nach 22 Uhr abzuschalten und die 
Leuchtdichte zu beschränken (z. B. 15 Cd/m²). 

Anpflanzen, Unterhalten von 
Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen    
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

Baumpflanzungen 

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes sind Standorte für die Pflanzung von Laubbäumen (Bäu-
me 1. oder 2. Ordnung, Qualität: Hochstamm, Stammumfang min.  
16-18 cm) festgesetzt. Die festgesetzten Standorte der Bäume sind 
bis zu 2 m verschiebbar. Pro Baum ist ein Baumquartier von mind.              
3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Der 
Bereich ist vor Überfahren zu schützen. 

Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Ab-
gang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art 
gemäß der Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die 
beigefügte Pflanzliste. 

Pflanzung von Obstbäumen 

In der Grünfläche östlich des Gewerbegebiets sind insgesamt mind. 
24 standortgerechte, hochstämmige Obstbäume (Stammumfang bei 
Pflanzung mind. 14-16 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang zu ersetzen. Artempfehlung siehe Pflanzliste 
im Anhang. 

Die Flächen unter den Bäumen sind mit einer standortgerechten hei-
mischen Wiesen-Saatgutmischung anzusäen und extensiv (2-malige 
Mahd) zu pflegen. 

Heckenpflanzungen 

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes sind zur Abgrenzung der Stellplatzflächen im Osten des 
Plangebietes standortgerechte Sträucher als freiwachsende oder 
geschnittene Hecke zu pflanzen (Sträucher 2xv., mind. 60 – 80) in 2 
Reihen auf Lücke (Zick-Zack-Verband, Reihenabstand 1,0 m, Ab-
stand der Sträucher in der Reihe 1,5 m). 

Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch 
Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. Geeignete 
Gehölze enthält die beigefügte Pflanzliste. 

Dachbegrünung 

Flachdächer bis zu einer Dachneigung von 5° sind zu einem Anteil 
von mindestens 75% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung 
anzulegen. Das bewurzelbare Substrat muss eine Mächtigkeit von 
mind. 8 cm aufweisen.  

Bei einer parallelen Nutzung der Dachflächen durch Solar- bzw. Fo-
tovoltaikanlagen sind diese aufzuständern und die Abstände der Mo-
dulreihen untereinander, die Modultiefe und die Höhenlage der Modu-
le auf die Vegetation abzustimmen. 

Hinweise zur extensiven Dachbegrünung siehe Pflanzliste. 
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Bindungen für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzun-
gen                                            
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Erhalt von Bäumen 

Bestehende Bäume sind gemäß Planeintrag zu erhalten und bei Ab-
gang gleichwertig zu ersetzen. 

 

Unbebaute Flächen der 
bebauten Grundstücke, 
Einfriedungen                            
(§ 74 (1) 1 LBO, § 74 (1) 3 
LBO) 

Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen  

Die nicht überbauten Flächen im Gewerbegebiet sind mit Ausnahme 
der Stellplätze, Zufahrten und Zugänge als Grünflächen anzulegen 
und mit standortgerechten Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern und 
sonstigen Bepflanzungen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. 
Geeignete Gehölzarten enthält die Pflanzliste. 

Für die Grundstücke Flst. Nrn. 445/4, 450 und 450/2 sind die Grünflä-
chen gemäß dem Freiflächengestaltungsplan, der dem Bebauungs-
plan als Anlage beigefügt ist, zu begrünen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Geeignete Gehölzarten enthält die Pflanzliste. 

Einfriedungen 

Sofern Einfriedungen ausgeführt werden, sind sie als Gehölzhecke 
aus standortgerechten Gehölzen oder als Zäune auszuführen. Die 
Einfriedungen müssen einen Bodenabstand von mindestens 10 cm 
aufweisen. Geeignete Arten für Hecken enthält die beigefügte Pflan-
zenliste. 

Sichtschutz und Lärmschutz-Einfriedungen aus Holz, Metall, Mauer-
werk, Naturstein müssen mindestens 5,00 m hinter den öffentlichen 
Verkehrsflächen errichtet werden. 

Plätze für bewegliche Abfallbehälter  

Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzu-
schirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die 
Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei diesen nicht be-
reits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen (Kletterpflanzen 
oder Spalierbäume). 

Geeignete Arten für die Begrünung enthält die beigefügte Pflanzliste. 

Hinweise Hinweise zum Artenschutz 

 Nisthilfen Haussperling 

Als Maßnahme für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
für Haussperlinge sind im Plangebiet geeignete Nisthilfen im Verhält-
nis 1:3 anzubringen. Insgesamt sind 6 Kästen anzubringen. Folgen-
des ist dabei zu beachten: 

 Verwendung von artspezifischen Nistkästen für den Haussperling 
mit Fluglochdurchmesser 32 mm, 

 Einzel- oder Mehrfachkästen (z.B. für drei Brutpaare) möglich, 

 Anbringungshöhe > 2 m, 

 Die Kästen sind mindestens jährlich außerhalb der Brutzeit auf 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen und zu reinigen (Entfernen von 
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Vogel- und anderen alten Nestern). 

 Vogelschlag an Glas 

Verglaste Gebäudeansichten mit für Vögel gefährlichen Spiegelungs- 
und Transparenzsituationen sind möglichst zu vermeiden oder mit 
entsprechenden Maßnahmen (z.B. geriffeltes und mattiertes Glas, 
Milchglas, Glasbausteine) zu minimieren. Detaillierte Informationen 
zur bauseitigen Beachtung sind der Informationsbroschüre der 
Schweizer Vogelwarte Sempach zu entnehmen 
(http://www.vogelglas.info/). 

Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bo-
dens und seiner Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaß-
nahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem 
Boden zu achten. 

Allgemeine Bestimmungen: 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterbo-
den abgeschoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes un-
bedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mut-
terboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden 
(dunkelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witte-
rung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum 
Zwecke des Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf 
der Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern 
ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist ausschließlich Aushub-
material (Unterboden) zu verwenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht 
als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) 
benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-
schen oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht 
ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbe-
hörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden: 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf 
nicht in Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist 
anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenver-
besserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemeindeeige-
nen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden ma-
ximal 2 m hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durch-
lüftung gewährleistet ist. 

http://www.vogelglas.info/
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Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen 
durch Auflockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseiti-
gen, damit ein ausreichender Wurzelraum für die geplante Bepflan-
zung und eine flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewähr-
leistet sind. 

Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabe-
land nicht überschreiten. 

 
 

5. Zusammenfassung 

Anlass Die Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut, beabsichtigt, den Be-
bauungsplan „Schaffhauser Straße - Saarstraße“ im östlichen Teilbe-
reich zu ändern. Hier befinden sich heute das Autohaus Melzer, der 
Fressnapf, ein Kiosk mit Döner usw., eine Vergnügungsstätte sowie 
eine Zahnarztpraxis.  

Anlass für die Änderung in diesem Bereich sind insbesondere die 
beabsichtigten Ansiedlungen eines Biomarkts und eines Boarding-
houses in dessen Obergeschoss sowie der Firma Lidl. Bis auf die 
Zahnarztpraxis sollen sämtliche Gebäude im Geltungsbereich abge-
brochen und durch Neubauten ersetzt werden. Das Autohaus Melzer 
wird in ein Gewerbegebiet verlagert. Der Ortsrand von Jestetten wird 
neu gestaltet. 

Das auf ca. 435 m ü. NN gelegene Plangebiet liegt im Osten von Jes-
tetten, zwischen der Schaffhauser Straße im Süden und dem Bahn-
hof im Norden. Im Westen grenzen weitere Einzelhandelsbetriebe an, 
im Osten landwirtschaftlich als Acker genutzte Flächen. Insgesamt 
umfasst das Plangebiet etwa 1,81 ha. 

Aufgabenstellung Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt, freiwillig 
aber als 2-stufiges Verfahren. 

Es finden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 
Abs. 3 S. 1 BauGB Anwendung, wonach von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Zudem 
ist § 4c BauGB (Überwachung) nicht anzuwenden. 

Dennoch sind gem. den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB in jedem 
Bebauungsplanverfahren die Umweltbelange sowie die Maßnahmen 
zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen zu berücksichtigen. 
Dies erfolgt durch den vorliegenden „Umweltbeitrag“. 

Ergebnis Durch den Bebauungsplan kommt es vorwiegend zu geringen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft, zumal der Bebauungsplan 
einen bestehenden rechtsgültigen Bebauungsplan, der im Plangebiet 
bereits ein Gewerbegebiet vorsieht, überlagert.  



 
  

Gemeinde Jestetten, Bebauungsplan „Schaffhauser Straße – Saarstraße, 7. Änderung“, Umweltbeitrag  24 
Stand: 09.05.2022 

 

Durch die geplanten grünordnerischen Maßnahmen im Plangebiet   
(z. B. Begrünung und Pflanzung von Gehölzen im Gewerbegebiet, 
Anlage einer mit Obstbäumen überstellten Wiese, Anlage einer Re-
tentionsmulde), können diese Beeinträchtigungen zudem reduziert 
und kompensiert werden. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass im Plangebiet und 
dessen nahem Umfeld aufgrund der Habitatstrukturen als Brutvögel 
v. a. weitverbreitete und anpassungsfähige Vogelarten zu erwarten 
sind. An planungsrelevanten Vogelarten wurden lediglich an einem 
Gebäude zwei Brutpaare des Haussperlings nachgewiesen.  

Von den im Anhang IV aufgeführten Säugetierarten erscheint für das 
Plangebiet nur das Vorkommen von Fledermäusen möglich. Es wur-
den jedoch keine Hinweise auf Fledermausquartiere festgestellt. Als 
Jagdgebiet hat das Plangebiet allenfalls marginale Bedeutung. 

Aufgrund der im Plangebiet zu erwartenden Arten und unter Beach-
tung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (Rodung von 
Gehölzen bzw. Abbruch von Gebäuden außerhalb der Brutzeit, Ver-
wendung insektenfreundlicher Beleuchtung, Neupflanzung von Ge-
hölzen) sowie einer CEF-Maßnahme (Anbringung von sechs geeig-
neten Nisthilfen für Haussperlinge) sind keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 zu erwarten. 

Aus landschaftsplanerischer Sicht sind daher die Eingriffe, die durch 
den Bebauungsplan „Schaffhauser Straße – Saarstraße, 7. Ände-
rung“ auftreten, unter Berücksichtigung und Durchführung geeigneter 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vertretbar. 
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Anhang 

Fotodokumentation 

Asphaltierte Flächen / Park-
platz im Nordwesten – 
25.06.2020 

 

Zufahrt von der Schaffhau-
ser Straße zum Caravan-
Unternehmen mit Werkstatt 
– 24.06.2020 
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Caravan-Stellplatz östlich 
der Zufahrt von der Schaff-
hauser Straße zum Cara-
van-Unternehmen mit Werk-
statt sowie angrenzende 
Ackerflächen – 24.06.2020 

 

Ehemalige Bar „Red Rose“ 
im Südosten des Plangebie-
tes – 24.06.2020 
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Abschnitt Schaffhauser 
Straße nach Norden (Zufahrt 
zu Fressnapf und Döner 
Imbiss im Nordwesten) – 
24.06.2020 

 

Caravan-Stellplatz an der 
Schaffhauser Straße  – 
24.06.2020 
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Karte „Bestand Biotoptypen“ 
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Pflanzliste 

Allgemeines Im Bereich um Jestetten, insbesondere südlich, wird Obstanbau betrieben. 
Kernobst und einige verwandte Wild- und Ziergehölze sind durch Feuer-
brand, eine bakteriell verursachte Krankheit, gefährdet. Zum Schutz des 
Obstanbaus ist daher bei der Freiflächengestaltung darauf zu achten, dass 
so weit wie möglich feuerbrandresistente bzw. –tolerante Gehölzarten 
verwendet werden.  
 

Herkunft der Gehölze Für die Begrünung der unbebauten Grundstücksflächen / der Fläche P1 
mit Bäumen und Sträuchern sollten in Bezug auf einheimische Arten be-
vorzugt standortgerechte, gebietsheimische Gehölze des Vorkommensge-
bietes 5.1 (Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und 
Mittelfränkische Becken) verwendet werden. 
 

Mindestqualitäten Bei den Gehölzen ist auf folgende Mindestqualitäten zu achten: 

 Laubbäume für die Begrünung von Stellplätzen  

Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm 

 Laubbäume für die Begrünung von Freiflächen innerhalb der Bau-
grundstücke  

Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm oder Solitär mind. 3xv. 

 Obstbäume für die Begrünung der Fläche P1 

Hochstamm, Stammumfang mind. 14-16 cm  

 Sträucher für Freiflächen innerhalb der Baugrundstücke  

 Verpflanzte Sträucher, je nach Art in der Sortierung mind. 60-80  
 

Baumgruben / Pflanz-
substrat 

Bzgl. Baumgruben und Pflanzsubstrate wird auf die Empfehlungen für 
„Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ der 
FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. 
V) verwiesen. 

So müssen u. A.  Baumgruben eine Größe von 12 cbm aufweisen und 
Baumscheiben sollen nicht kleiner als 6 qm angelegt werden.  

Begrünung Stellplätze 
mit Bäumen / straßen-
begleitende Baumpflan-
zung 

Für die Begrünung von Stellplätzen oder angrenzend an Verkehrsflächen 
sind als Bäume ausschließlich Hochstämme geeignet.  

Generell ist bei der Bepflanzung darauf zu achten, dass im Ein- und Aus-
fahrtsbereich, Sichtfelder nicht durch Gehölze beeinträchtigt werden.  

Acer campestre ´Elsrijk´ Feldahorn (Sorte) 

Corylus colurna Baumhasel 

Fraxinus excelsior ´Geessink´ Esche (Sorte) 

Ginkgo biloba Ginkgobaum 

Prunus avium ´Plena´ Vogelkirsche (Sorte) 

Quercus cerris Zerr-Eiche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Robinia pseudoacacia Robinie 
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Sophora japonica Schnurbaum 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Tilia cordata ´Greenspire´ Winterlinde (Sorte) 

Tilia cordata ´Rancho´ Winterlinde (Sorte) 

Tilia tomentosa ´Brabant´ Silberlinde (Sorte) 
 

Begrünung der Fläche 
P1  

Im Bereich der Fläche P1 sind im östlichen Bereich Obstbaum-
Hochstämme zu pflanzen. Bevorzugt sollten Lokal- und alte Kultursorten 
gepflanzt werden, z. B. Äpfel (Schöner aus Boskoop, Rewena, Resi, 
Schöner aus Wiltshire, Maunzenapfel, Glockenapfel), Birnen (Schweizer 
Wasserbirne, Harrow Sweet, Harrow Delight, Kirchensaller Mostbirne), 
darüber hinaus sind auch folgende Arten möglich: 

Malus sylvestris Wildapfel 

Pyrus communis   Wildbirne 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 
 

Heckenpflanzungen, an 
Stellplatzflächen an-
grenzend 

Angrenzend an Stellplatzflächen sind folgende Heckenpflanzen geeignet. 

Als Schnitthecke: 

Carpinus betulus Hainbuche ( 

Ligustrum vulgare Liguster 

Taxus baccata Eibe 

Als freiwachsende Hecke: 

Deutzia x kalmiflora   Deutzie 

Ligustrum vulgare ’Lodense ’ Zwerg-Liguster 

Lonicera nitida ’Elegant’   Immergrüne Strauch-Hecken-
  kirsche 

Lonicera x xylosteoides ’Clavey´s Dwarf’   Sommergrüne Heckenkirsche 

Philadelphus ’Belle Etoile ’ Pfeifenstrauch 

Potentilla fruticosa Fünffingerstrauch 

Ribes alpinum ’Schmidt’ Alpen-Johannisbeere 

Spiraea x arguta’ Schneespiere 

 

Begrünung der unbe-
bauten Grundstücksflä-
chen  

Bäume 

s. oben bei „Begrünung Stellplätze mit Bäumen / straßenbegleitende 
Baumpflanzung“.und bei „Begrünung der Fläche P1“. 

Über die o. g. Arten hinaus ist - sofern die Pflanzfläche nicht an Verkehrs-
flächen angrenzt - die Pflanzung folgender Arten möglich 

Acer campestre  Feldahorn  

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 
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Sträucher 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sangiunea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Ribes alpinum ’Schmidt’  Alpen-Johannisbeere  

Rosa div.  Strauch-Rosen, Wild-Rosen  

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 

Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung 

Cornus stolonifera ’Kelsey ’  Zwerg-Hartriegel 

Deutzia gracilis Maiblumenstrauch 

Euonymus fortunei ’Coloratus’  Kletter-Spindelstrauch 

Lonicera pileata  Heckenkirsche 

Rosa div.  Bodendecker-Rose (diverse 

  Sorten) 

Spiraea japonica Japanische Spiere 
 

Einfriedungen Für Heckenpflanzungen im Bereich von Einfriedungen sind insbesondere 
schnittverträgliche oder Sträucher mit geringem Wuchs geeignet.  

Carpinus betulus Hainbuche 

Lonicera nitida ’Elegant’   Immergrüne Strauch-Hecken-
  kirsche 

Lonicera x xylosteoides ’Clavey´s Dwarf’   Sommergrüne Heckenkirsche 

Ligustrum vulgare Liguster 

Ribes alpinum ’Schmidt’ Alpen-Johannisbeere 
 

Begrünung von Neben-
flächen wie Mülltonnen-
plätze (Fassaden / 
Mauern) sowie Stütz 
und sonstigen Mauern  

Für die Begrünung von Fassaden und Mauern sind folgende Arten geeig-
net. 

Bis auf die selbsthaftenden Arten benötigen die genannten Kletterpflanzen 
Rankhilfen, z. B. Drähte, Gitter.  

Clematis-Hybriden  Waldrebe (in Sorten) 

Clematis montana  Berg-Waldrebe 

Hedera helix  Efeu (selbsthaftend) 

Lonicera caprifolium  Jelängerjelieber 

Lonicera tellmanniana  Gold-Geißblatt 

Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’  Wilder Wein (selbsthaftend) 

Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’  Wilder Wein (selbsthaftend) 
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Rosa sp.(kletternde Arten)  Kletterrose 
 

Dachbegrünung  Zur Bepflanzung bei Extensivbegrünung sind Arten der Mager-, Trocken- 
und Halbtrockenrasen geeignet. Es wird keine Artenliste aufgestellt, da 
diverse geeignete Arten in Form von Ansaat oder Pflanzmatten durch spe-
zielle Fachfirmen angeboten werden. Besonders geeignet und in allen 
Standardmischungen enthalten sind Sedumarten (Fetthenne), die als 
Sprossensaat ausgebracht werden. 

Die FLL-Richtlinien für Dachbegrünung sind zu beachten. 
 


